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Freiburg im Breisgau, den 27. November 2020

Inhalt: Gesetz für kirchliche Rechtsträger zur Regelung von Hygienemaßnahmen bei Zusammenkünften von Personen, zur Ausweitung von
Beschlussfassungsmöglichkeiten und zur Festlegung von Notbefugnissen (HBNotG). –– Instruktion zur Änderung der Instruktion zur
Arbeitsorganisation und zu Veranstaltungen bistumseigener Dienststellen und Einrichtungen. –– Zulassung zur Taufe von Erwachsenen
und Jugendlichen. –– Personalmeldung: Im Herrn ist verschieden.

Nr. 330

Gesetz für kirchliche Rechtsträger zur Rege-
lung von Hygienemaßnahmen bei Zusam-
menkünften von Personen, zur Ausweitung
von Beschlussfassungsmöglichkeiten und zur
Festlegung von Notbefugnissen (HBNotG)

§ 1
Zweck und Geltungsbereich

(1) Die Corona-Epidemie führt zu Einschränkungen des
öffentlichen Lebens in der Erzdiözese Freiburg in erhebli-
chem Ausmaß. Zusammenkünfte von Personenmehrhei-
ten, zu denen auch Sitzungen von Organen gehören, kön-
nen nur unter Beachtung verbindlicher Hygienestandards
stattfinden. Es ist auch möglich, dass krankheits- und/oder
quarantänebedingt kirchliche Organe über einen längeren
Zeitraum nicht wie in gewohnter Weise die für das kirch-
liche Leben erforderlichen, satzungsmäßigen Entscheidun-
gen treffen können.

(2) Die nachfolgenden Regelungen sollen einheitliche
Hygienestandards für Sitzungen von Organen und andere
Zusammenkünfte von Personenmehrheiten sicherstellen,
eine elektronische Kommunikation für Organe kirchlicher
Rechtsträger zur Abhaltung von Sitzungen, Fassung von
Beschlüssen und Durchführung von Wahlen ermöglichen
sowie Notbefugnisse zur Gewährleistung der Entschei-
dungs- und Handlungsfähigkeit von Kirchengemeinden
und Dekanatsverbänden einräumen.

§ 2
Hygienemaßnahmen bei Sitzungen

und anderen Zusammenkünften

(1) Sitzungen von Organen und andere Zusammenkünfte
von Personenmehrheiten dürfen nur stattfinden, sofern sie
zur Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebes des
kirchlichen Rechtsträgers einschließlich der innerbetriebli-

chen und -dienstlichen Ausbildung sowie zur Erfüllung der
durch kirchliches beziehungsweise staatliches Recht zuge-
wiesenen Aufgaben unerlässlich sind. Im Zweifel soll auf
eine Zusammenkunft von Personen verzichtet werden.

(2) Kirchliche Rechtsträger sind verpflichtet, im Rahmen
der Abhaltung von Sitzungen von Organen und anderer Zu-
sammenkünfte von Personenmehrheiten, vor allen Dingen
solchen, bei denen die Öffentlichkeit satzungsgemäß zuzu-
lassen ist, die Vorgaben des besonderen Gefahrenabwehr-
rechts, insbesondere des Infektionsschutzgesetzes und der
jeweils geltenden landesrechtlichen Regelungen einzuhal-
ten.

(3) Die Einzelheiten verbindlicher Hygienestandards wer-
den jeweils durch die zuständigen kirchlichen Stellen ge-
regelt und bekannt gegeben.

(4) Der jeweilige kirchliche Rechtsträger haftet für die Ein-
haltung der geltenden gefahrenabwehrrechtlichen Vorgaben.

§ 2a
Virtuelle Sitzung

(1) Die Vorsitzende/der Vorsitzende des Organs eines
kirchlichen Rechtsträgers entscheidet nach der konkreten
Gefahrensituation sowie der geltenden Rechtslage über
die Durchführung einer Sitzung ohne persönliche Anwe-
senheit der Mitglieder (virtuelle Sitzung). Sofern ein Vier-
tel der Mitglieder des Organs dies in elektronischer oder
schriftlicher Form beantragt, muss die Vorsitzende/der
Vorsitzende eine Sitzung in virtueller Form durchführen,
sofern die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind.

(2) Eine virtuelle Sitzung ist nur zulässig, wenn

– die Abhaltung einer Sitzung mit Anwesenheit der Or-
ganmitglieder nach der jeweils geltenden Rechtslage
nicht möglich oder zumindest mit Gefahren für die Ge-
sundheit aller oder einzelner Mitglieder des Gremiums
verbunden oder eine gefahrlose Sitzung mit Anwesen-
heit der Organmitglieder nur mit unzumutbarem Auf-
wand durchführbar wäre,
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– eine Beratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche
Übertragung von Bild und Ton über geeignete tech-
nische Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Video-
konferenz sichergestellt ist,

– alle sonstigen Vorschriften beachtet werden, insbeson-
dere eine ordnungsgemäße Ladung unter Hinweis auf
die technischen Voraussetzungen für die Sitzung erfolgt
ist und

– eine rechtlich vorgesehene Öffentlichkeit der Sitzung
durch zeitgleiche Übertragung in Bild und Ton in einen
öffentlich zugänglichen Raum, welcher auch ein virtu-
eller sein kann, gewährleistet ist.

(3) Sofern bei einer im Rahmen einer virtuellen Sitzung zu
treffenden Entscheidung auch über das Vorliegen der Be-
fangenheit eines Mitglieds zu befinden ist, sind die Re-
gelungen über das Verfahren bei Befangenheit im Rahmen
der technischen Möglichkeiten entsprechend anzuwenden.

(4) Die Durchführung von geheimen Wahlen im Rahmen ei-
ner virtuellen Sitzung ist nur nach Maßgabe von § 4 zulässig.

(5) Eine geheime Abstimmung kann bei Vorliegen der ent-
sprechenden technischen Voraussetzungen elektronisch
oder im Nachgang zu einer virtuellen Sitzung im Umlauf-
verfahren schriftlich per Brief erfolgen. § 3 Absätze 1 bis 5
gelten entsprechend.

§ 2b
Grundsatz der Öffentlichkeit, Livestream

Der Grundsatz der Öffentlichkeit wird auch dann gewahrt,
wenn eine mit Anwesenheit der Mitglieder eines Organs
abgehaltene Sitzung über einen Livestream öffentlich zu-
gänglich gemacht wird.

§ 3
Beschlussfassung im Umlaufverfahren

(1) Ein Umlaufverfahren nach diesem Gesetz wird in der
Regel elektronisch oder schriftlich per Brief durchgeführt
und erfolgt mit Blick auf einzelne Beschlussgegenstände,
welche nicht oder nicht mehr beraten werden müssen. Eine
Verbindung aus elektronischer und brieflicher Form einer
Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist zulässig, wenn
ein oder mehrere Mitglieder des Organs nicht über einen
geeigneten Internetzugang verfügen. Jedes Organmitglied
ist verpflichtet sicherzustellen, dass Kommunikation und
Abstimmung nur höchstpersönlich erfolgen können.

(2) Der Beschlussgegenstand ist hinreichend bestimmt zu
formulieren und ausreichend zu begründen.

(3) Ein im Umlaufverfahren gefasster Beschluss ist nur
wirksam, wenn drei Viertel aller stimmberechtigten Mit-
glieder an der Abstimmung teilgenommen haben.

(4) Die Vorsitzende/der Vorsitzende des Organs setzt, falls
erforderlich, zur Abgabe der Stimmen eine angemessene
Frist.

(5) Sofern im Rahmen einer im Umlaufverfahren zu tref-
fenden Entscheidung auch über das Vorliegen der Befan-
genheit eines Mitglieds zu befinden ist, sind die Regelun-
gen über das Verfahren bei Befangenheit im Rahmen der
technischen Möglichkeiten entsprechend anzuwenden. Im
Zweifel soll in einem solchen Fall auf eine Entscheidung
im Umlaufverfahren verzichtet werden.

§ 4
Durchführung von Wahlen

(1) Sofern Wahlen geheim abgehalten werden, können die-
se als Briefwahl oder, bei Vorliegen der entsprechenden
technischen Voraussetzungen, als Online-Wahl durchge-
führt werden.

(2) Im Vorfeld der Wahl ist sicherzustellen, dass die Kan-
didatinnen und Kandidaten in ausreichender Weise vorge-
stellt werden können; sofern die technischen Vorausset-
zungen es zulassen, kann eine Online-Wahl im Rahmen
einer virtuellen Sitzung erfolgen.

§ 4a
Bekanntgabe der Ergebnisse

von Abstimmungen und Wahlen

Die Ergebnisse von Abstimmungen zu Beschlussvorlagen
und von Wahlen sind den Mitgliedern des Organs unver-
züglich bekannt zu machen.

§ 5
Protokollierung

(1) Die in einer virtuellen Sitzung oder im Umlaufverfah-
ren gefassten Beschlüsse und die in einer virtuellen Sit-
zung bekannt gemachten Ergebnisse von Online-Wahlen
sind in üblicher Weise zu protokollieren. Die Ergebnisse
von Briefwahlen oder Online-Wahlen außerhalb virtuel-
ler Sitzungen sind in das Protokoll der nächsten Sitzung
des Organs aufzunehmen.

(2) Es genügt in den Fällen des Absatzes 1 die Unterschrift
der Protokollführerin/des Protokollführers.

§ 5a
Ausschüsse

Die vorstehenden Regelungen sind auf Ausschüsse, die
durch ein Organ gebildet wurden, entsprechend anzuwen-
den.
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§ 6
Notbefugnis, Rechtsgeschäfte

(1) Die Voraussetzung für eine dringliche Anordnung/ein
unaufschiebbares Geschäft durch den Vorsitzenden bezie-
hungsweise die stellvertretende Vorsitzende/den stellver-
tretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates einer Kirchenge-
meinde gemäß §§ 13 Absatz 1 Satz 3, 14 Absatz 2 KVO III
oder eines Dekanatsverbandes gemäß §§ 21 Absatz 1 Satz 3,
22 Absatz 1 KVO IV ist ebenfalls gegeben, wenn der Stif-
tungsrat oder der Dekanatsverwaltungsrat auch nach §§ 2a
bis 3 nicht handlungsfähig ist.

(2) Sind der Vorsitzende und die stellvertretende Vorsit-
zende/der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates
oder des Dekanatsrates verhindert, informiert die Kirchen-
gemeinde beziehungsweise der Dekanatsverband das Erz-
bischöfliche Ordinariat, welches eine geeignete Person zur
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 13 Absatz 1 und 2
KVO III beziehungsweise § 21 Absatz 1 und 2 KVO IV
bestimmt.

§ 7
Datenschutz

Die Vorgaben des Kirchlichen Datenschutzrechts in der
Erzdiözese Freiburg sind einzuhalten. Sofern die Voraus-
setzungen des § 20 der Durchführungsverordnung zum
Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO)
nicht vorliegen, dürfen personenbezogene Daten auf pri-
vaten IT-Systemen nicht verarbeitet werden.

§ 8
Geltungsdauer

(1) Die Regelungen dieses Gesetzes treten neben die je-
weils geltenden Vorschriften für kirchliche Rechtsträger.
Die vorstehenden Regelungen ersetzen mit Wirkung zum
1. Dezember 2020 die Vorschriften des HBNotG vom
15. Mai 2020 (ABl. Nr. 17 vom 18. Mai 2020 S. 343 ff.)
in der Fassung vom 26. Oktober 2020 (ABl. Nr. 30 vom
30. Oktober 2020 S. 441), welche zu diesem Zeitpunkt
außer Kraft treten.

(2) Das vorliegende Gesetz gilt befristet bis zum 30. Juni
2022.

Freiburg im Breisgau, den 25. November 2020

Erzbischof Stephan Burger

Nr. 331

Instruktion zur Änderung der Instruktion zur
Arbeitsorganisation und zu Veranstaltungen
bistumseigener Dienststellen und Einrichtun-
gen

Ziffer 13 der Instruktion zur Arbeitsorganisation und zu
Veranstaltungen bistumseigener Dienststellen und Einrich-
tungen (Anwendungserlass zur CoronaVO des Landes
Baden-Württemberg) vom 3. November 2020 (ABl. Nr. 32
vom 5. November 2020 S. 451 ff.) erhält folgende Fassung:

13. Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung für Mitar-
beitende der Erzdiözese sind in digitalen Formaten
durchzuführen. Maßnahmen der Berufsausbildung
sowie laufende längerfristige Ausbildungskurse für
Mitarbeitende der Erzdiözese und Ehrenamtliche kön-
nen als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden,
sofern dies nicht in digitaler Form möglich ist. Sie
sind untersagt, sofern das Angebot mit einer Über-
nachtung verbunden ist. Die Entscheidung, ob eine
solche Präsenzveranstaltung durchgeführt werden
kann, liegt bei der Hauptabteilungsleitung bzw. bei
der Einrichtungsleitung und kann von dieser an eine
andere Leitungsperson übertragen werden.

Eintägige Weiterbildungsangebote der offenen Er-
wachsenenbildung können als Präsenzveranstaltung
durchgeführt werden. Dies gilt auch für mehrtägige
Weiterbildungsangebote, sofern das Angebot nicht mit
einer Übernachtung verbunden ist. Zusätzlich zu den
allgemeinen Hygieneanforderungen ist bei Weiterbil-
dungsangeboten darauf zu achten, dass sich die Teil-
nehmergruppen in den einzelnen Kursen nicht durch-
mischen. Untersagt sind Sport-, Tanz- oder Yogakurse
und Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen. Die
Entscheidung, ob eine solche Veranstaltung durchge-
führt werden kann, liegt bei der Hauptabteilungslei-
tung bzw. bei der Einrichtungsleitung und kann von
dieser an eine andere Leitungsperson übertragen wer-
den.

Freiburg im Breisgau, den 18. November 2020

Msgr. Dr. Axel Mehlmann
Generalvikar

Die Instruktion wurde vorab mit Rundschreiben vom
20. November 2020 bekannt gegeben.

Mitteilungen des Generalvikars



466 Amtsblatt vom 27. November 2020 Nr. 35

Erzbischöfliches Ordinariat

AmtsAmtsAmtsAmtsAmtsbbbbblllllaaaaatttttttttt Nr. 35 · 27. November 2020
der Erzdiözese Freiburg
Herausgeber: Erzb. Ordinariat, Schoferstraße 2, 79098 Freiburg,
Tel.: (07 61) 21 88 - 3 83, caecilia.metzger@ordinariat-freiburg.de.
Versand: Buch und Presse Vertrieb, Aschmattstraße 8, 76532 Baden-
Baden, Tel.: (0 72 21) 50 22 70, abo-abl@buchundpresse.de.
Bezugspreis jährlich 38,00 Euro einschließlich Postzustellgebühr.
Erscheinungsweise: ca. 35 Ausgaben jährlich.

Adressfehler bitte dem Erzb. Ordinariat Freiburg mitteilen.

Gedruckt auf „umweltfreundlich 100% chlorfrei
gebleicht        Papier“

Nr. 332

Zulassung zur Taufe von Erwachsenen und
Jugendlichen

Diözesane Feier am 1. Fastensonntag 2021

Die Sakramente des Christwerdens – Taufe, Firmung und
Eucharistie – sind nicht nur für das Leben der einzelnen
Gemeinde, sondern für die (Orts-)Kirche insgesamt be-
deutsam. Diese größere Dimension soll auch in den litur-
gischen Feiern des Katechumenats und der Eingliederung
in die Kirche einen Ausdruck finden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren laden wir deshalb
alle erwachsenen und jugendlichen Taufbewerberinnen
und Taufbewerber mit ihren Patinnen und Paten, den Be-
gleiterinnen und Begleitern auf dem Katechumenatsweg
und den Angehörigen ein zu einer diözesanen Feier der Zu-
lassung zur Taufe am 1. Fastensonntag, 21. Februar 2021,
um 15:00 Uhr im Freiburger Münster.

Der Zeitpunkt der Zulassung orientiert sich am Lauf des
Kirchenjahres. Dieses hat in der Osternacht, in der auch
die Sakramente des Christwerdens ihren Ort haben, sei-
nen Höhepunkt.

Die Pfarrer bzw. die zuständigen Seelsorgerinnen und
Seelsorger in den Gemeinden werden gebeten, die Tauf-
bewerberinnen und Taufbewerber auf diese Feier hinzu-
weisen und ihnen die Teilnahme zu empfehlen.

Von Seiten der Gemeinde soll den Taufbewerberinnen und
Taufbewerbern zu dieser diözesanen Feier ein Empfeh-
lungsschreiben mitgegeben werden, in dem die ganze
Gemeinde die Bitte um die Taufe in der Osternacht mit-
trägt und unterstützt.

Mit dieser diözesanen Feier wird die Bedeutsamkeit des
Katechumenats und die Verbundenheit des Bischofs mit
den Taufbewerberinnen und Taufbewerbern deutlich.

Um Anmeldung wird gebeten bis 29. Januar 2021 beim
Erzbischöflichen Ordinariat, Referat Liturgie und Sakra-
mente, liturgie@ordinariat-freiburg.de, Tel.: (07 61)
21 88 - 3 09.

Weitere Informationen und Materialien:

Erzbischöfliches Ordinariat, Referat Liturgie und Sakramen-
te, Herr Bernd Gehrke, bernd.gehrke@ordinariat-freiburg.de,
Tel.: (07 61) 21 88 - 2 13.

Nr. 333

Im Herrn ist verschieden

17. Nov.: Pfarrer i. R. Edgar Wörner, Gernsbach-Reichen-
tal, † in Baden-Baden-Balg

Personalmeldung


